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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Lei-
tungsverbinder mit zwei voneinander getrennten 
Strömungswegen für zwei fluidische Medien, und 
zwar einerseits für ein Funktionsmedium, insbeson-
dere für eine Harnstoff-Wasser-Lösung in einem 
SCR-Katalysator-System eines Kraftfahrzeuges, und 
andererseits für ein Temperiermedium zum Tempe-
rieren des Funktionsmediums.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung auch einen Lei-
tungssatz, bestehend aus einem solchen Leitungs-
verbinder und mindestens einer angeschlossenen 
Leitung.

[0003] In der Kraftfahrzeug-Technik werden insbe-
sondere bei Dieselmotoren zum Teil so genannte 
SCR-Katalysatoren eingesetzt (SCR = selective ca-
talytic reduction), wobei eine wässrige, z. B. 
32,5%-ige Harnstoff-Lösung als NOX-Reduktionsad-
ditiv verwendet wird. Dabei ist es ein bekanntes Pro-
blem, dass eine solche Harnstoff-Wasser-Lösung auf 
Grund ihres Gefrierpunktes von etwa –11°C im Falle 
entsprechend niedriger Umgebungstemperaturen 
besondere Maßnahmen erfordert, die ein Gefrieren 
verhindern, um die Funktion des SCR-Katalysators 
auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu ge-
währleisten.

[0004] So beschreibt beispielsweise die EP 1 818 
588 A1 eine Schlauchbaugruppe zum Leiten einer 
Harnstoff-Wasser-Lösung, bestehend aus einem 
Konnektor und einem Schlauch, wobei durch den 
Hohlraum des Schlauches hindurch koaxial oder au-
ßermittig ein Temperierungsmittel in Form eines elek-
trischen Heizleiters oder eines zweiten, inneren 
Schlauches zur Durchleitung eines fluidischen Tem-
periermediums verläuft. Das in Längsrichtung durch 
den äußeren Schlauch verlaufende Temperierungs-
mittel verläuft auch durch den gesamten Konnektor 
hindurch und ist gegenüberliegend aus einem Ab-
gang herausgeführt, so dass im Durchführbereich 
eine Abdichtung erforderlich ist. Eine Anschlussver-
bindung der Leitungen, insbesondere im Falle der 
Temperierleitung, ist recht aufwändig.

[0005] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe 
zu Grunde, einen Leitungsverbinder der eingangs 
beschriebenen Art derart zu verbessern, dass er ei-
nerseits konstruktiv einfach gestaltet und auf einfa-
che und wirtschaftliche Weise herstellbar ist, und er 
andererseits gute Gebrauchseigenschaften, insbe-
sondere bezüglich eines möglichst einfachen und 
schnellen Anschlusses der für die zwei Medien erfor-
derlichen Leitungen, gewährleistet.

[0006] Erfindungsgemäß wird dies durch einen Lei-
tungsverbinder gemäß dem Anspruch 1 erreicht. Ein 
erfindungsgemäßer Leitungssatz ist Gegenstand des 

Anspruchs 9. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in 
den jeweils abhängigen Ansprüchen enthalten.

[0007] Der erfindungsgemäße Leitungsverbinder 
wird anhand von mehreren in der Zeichnung darge-
stellten Ausführungsbeispielen erläutert. Es zeigen:

[0008] Fig. 1 einen Längsschnitt eines erfindungs-
gemäßen Leitungsverbinders in einer ersten Ausfüh-
rungsform,

[0009] Fig. 2 eine Ansicht in Pfeilrichtung II gemäß 
Fig. 1,

[0010] Fig. 3 eine Ansicht in Pfeilrichtung III gemäß 
Fig. 1,

[0011] Fig. 4 einen Längsschnitt einer zweiten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Leitungsver-
binders mit einer angeschlossenen Doppel-Leitung 
für ein Funktionsmedium und ein Temperiermedium 
und

[0012] Fig. 5 eine Ausführungsvariante zu Fig. 4 in 
einer entsprechenden Längsschnittdarstellung.

[0013] In den verschiedenen Figuren der Zeichnung 
sind gleiche Teile stets mit den gleichen Bezugszei-
chen versehen und werden daher in der Regel auch 
jeweils nur einmal beschrieben.

[0014] Ein erfindungsgemäßer Leitungsverbinder 1
wird in Verbindung mit Leitungen für ein fluidisches, 
gefriergefährdetes Funktionsmedium verwendet, wo-
bei das Funktionsmedium über ein Temperiermedium 
temperiert, insbesondere erwärmt wird, gegebenen-
falls aber auch gekühlt werden kann. Dabei dient der 
Leitungsverbinder 1 einerseits zur Durchführung des 
Funktionsmediums sowie andererseits zur Zu- oder 
Abführung des – vorzugsweise in einem Kreislauf zir-
kulierenden – Temperiermediums.

[0015] In einem bevorzugten Einsatz des Leitungs-
verbinders 1 ist das Funktionsmedium eine Harn-
stoff-Wasser-Lösung in einem SCR-Katalysator-Sys-
tem eines Kraftfahrzeuges, wobei als Temperierme-
dium beispielsweise das Motor-Kühlmittel (Kühlwas-
ser) verwendet werden kann.

[0016] Der erfindungsgemäße Leitungsverbinder 1
besteht aus einem Verbinderkörper 2 mit (mindes-
tens) drei Leitungsanschlüssen, und zwar einem ers-
ten Anschluss 4 für eine nicht dargestellte, das Funk-
tionsmedium führende erste Leitung, einem zweiten 
Anschluss 6 für eine ein fluidisches Temperiermedi-
um führende, ebenfalls nicht dargestellte zweite Lei-
tung sowie einem dritten Anschluss 8 für eine koaxi-
ale Doppel-Leitung 10 (s. Fig. 4 und Fig. 5), die aus 
einer inneren Leitung 12 und einer diese im Wesent-
lichen koaxial umschließenden äußeren Leitung 14
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besteht. Dazu ist der dritte Anschluss 8 insbesondere 
als Doppelstutzen mit einem inneren Stutzen 16 und 
einem äußeren Stutzen 18 ausgebildet, wobei die 
Stutzen 16, 18 koaxial oder mit geringfügigem Paral-
lelversatz angeordnet sein können. Vorzugsweise er-
streckt sich der innere Stutzen 16 axial über den äu-
ßeren Stutzen 18 mit einem bestimmten Überstand X 
hinaus. Zweckmäßig ist der innere Stutzen 16 mit ei-
ner Aufnahme 20 zum Einstecken der inneren Lei-
tung 12 ausgebildet, wobei die Leitung 12 vorzugs-
weise stoffschlüssig befestigbar ist, und zwar insbe-
sondere durch Laserschweißen, wozu bevorzugt der 
innere Stutzen 16 zumindest im Bereich der Aufnah-
me 20 und des Überstandes X aus einem lasertrans-
parenten Material besteht. Der äußere Stutzen 18 ist 
vorzugsweise nach Art eines üblichen Schlauch- 
oder Rohrstutzens mit einem äußeren, aus einer oder 
mehreren Haltekanten bestehenden Dornprofil 22
zum Aufstecken der äußeren Leitung 14 ausgebildet. 
Die äußere Leitung 14 kann – wie beispielhaft in 
Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt ist – von einem so ge-
nannten Wellrohr gebildet sein. Grundsätzlich kann 
die äußere Leitung 14 – alternativ oder zusätzlich –
auch stoffschlüssig, insbesondere durch Laser-
schweißen, befestigt sein.

[0017] Weiterhin weist hierbei der dritte Anschluss 8
einen inneren Durchlass 24 in Form eines axialen, 
zentrischen Kanals zum Übergang in den inneren 
Stutzen 16 und einen Kanal 12a der inneren Leitung 
12 sowie einen äußeren Durchlass 26 zum Übergang 
in einen Ringkanal 14a zwischen der inneren Leitung 
12 und der äußeren Leitung 14 auf. Der innere 
Durchlass 24 mündet daher axial in die Aufnahme 20
des inneren Stutzens 16, während der äußere Durch-
lass 26 in einem dem inneren Stutzen 16 radial be-
nachbarten Stirnbereich des äußeren Stutzens 18
nach außen mündet. Der Verbinderkörper 2 ist in sei-
nem Inneren derart ausgebildet, dass der erste und 
zweite Anschluss 4, 6 getrennt voneinander in den in-
neren bzw. äußeren Durchlass 24 bzw. 26 des dritten 
Anschlusses 8 übergehen. Konkret geht in den dar-
gestellten Ausführungsbeispielen der erste An-
schluss 4 in den inneren Durchlass 24 über, während 
der zweite Anschluss 6 mit dem äußeren Durchlass 
26 verbunden ist.

[0018] Vorzugsweise wird hierbei das zu temperie-
rende Funktionsmedium über den ersten Anschluss 
4 zugeführt oder abgeführt, so dass es durch den Ka-
nal 12a der inneren Leitung 12 strömt. Ein Temperier-
medium, insbesondere Motor-Kühlmittel, wird über 
den zweiten Anschluss 6 zu- oder abgeführt, so dass 
es durch den Ringkanal 14a zwischen innerer Lei-
tung 12 und äußerer Leitung 14 strömt. Das Tempe-
riermedium bildet demnach eine Ummantelung für 
das Funktionsmedium. Hierdurch wird eine optimale 
Temperierung des Funktionsmediums innerhalb der 
inneren Leitung 12 und ein effektiver Schutz gegen 
niedrige Umgebungstemperaturen erreicht.

[0019] In den dargestellten, bevorzugten Ausfüh-
rungsformen sind der erste Anschluss 4 und der 
zweite Anschluss 6 als Bestandteile von Stecksyste-
men zum schnellen und lösbaren Steckanschluss der 
jeweiligen Leitung ausgebildet, und zwar insbeson-
dere jeweils als Aufnahme 28 mit Haltemitteln 30 (s. 
Fig. 4 und Fig. 5) für ein einzusteckendes, leitungs-
seitiges Steckerteil (nicht dargestellt). Zudem können 
innerhalb der Aufnahme 28 Dichtungselemente 32
angeordnet sein.

[0020] Jeder Anschluss 4, 6, 8 weist eine An-
schlussachse 4a, 6a, 8a auf, wobei die Anschlüsse 4, 
6, 8 bezüglich der relativen Ausrichtung ihrer An-
schlussachsen praktisch beliebig angeordnet und ge-
staltet sein können. In der Ausführung gemäß Fig. 1
bis Fig. 3 verläuft beispielsweise die Anschlussachse 
4a des ersten Anschlusses 4 senkrecht zu den bei-
den Anschlussachsen 6a, 8a des zweiten und dritten 
Anschlusses 6, 8. Der zweite und dritte Anschluss 6, 
8 können koaxial, d. h. mit fluchtend ineinander über-
gehenden Achsen 6a, 8a angeordnet sein. Bei der 
dargestellten Ausführung sind allerdings die beiden 
Verbinderachsen 6a und 8a geringfügig parallel ver-
setzt.

[0021] Bei der Ausführung gemäß Fig. 4 sind zu-
nächst der erste und zweite Anschluss 4, 6 bezüglich 
ihrer Anschlussachsen rechtwinklig zueinander an-
geordnet. Ferner sind auch der erste und dritte An-
schluss 4, 8 rechtwinklig zueinander ausgerichtet. 
Der zweite Anschluss 6 ist gegenüber dem dritten 
Anschluss 8 parallel versetzt ausgerichtet.

[0022] Schließlich geht bei dem Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 5 der erste Anschluss 4 koaxial in den 
dritten Anschluss 8 über, während der zweite An-
schluss 6 mit seiner Anschlussachse 6a senkrecht zu 
den Achsen 4a, 8a ausgerichtet ist.

[0023] Im Folgenden sollen noch bestimmte Kon-
struktionsmerkmale der einzelnen Ausführungsfor-
men erläutert werden.

[0024] In der Ausführung gemäß Fig. 1 bis Fig. 3 ist 
der Verbinderkörper 2 als ein im Wesentlichen einstü-
ckiges Formteil insbesondere aus einem Kunst-
stoff-Material, gegebenenfalls aber auch aus Metall, 
ausgebildet. Dies ergibt sich insbesondere aus der 
Schnittansicht in Fig. 1. Dabei ist der sich an die Auf-
nahme 28 des zweiten Anschlusses 6 in Richtung 
des dritten Anschlusses 8 anschließende äußere 
Durchlass 26 als ein exzentrischer Kanal mit einem 
etwa sichelförmigen Querschnitt ausgebildet; s. dazu 
insbesondere Fig. 2 und Fig. 3. Diese Ausgestaltung 
hat den Vorteil, dass der Verbinderkörper 2 in einem 
dem äußeren Durchlass 26 diametral gegenüberlie-
genden Bereich massiv und dadurch sehr stabil aus-
gebildet sein kann (s. Fig. 1), was auch eine hohe 
Stabilität im Bereich des dritten Anschlusses 8 und 
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insbesondere des inneren Stutzens 16 zur Aufnahme 
von über die jeweilige Leitung entstehenden Quer-
kräften gewährleistet. Außerdem ist von Vorteil, dass 
durch die exzentrische Anordnung des Kanals des 
Durchlasses 26 in einem in Umfangsrichtung außer-
halb des Kanals liegenden Bereich problemlos min-
destens ein weiterer Anschluss als Querabzweig für 
das Funktionsmedium vorgesehen sein kann, ohne 
den Durchlass 26 bzw. den exzentrischen Kanal 
durchqueren zu müssen. Der innere Durchlass 24 ist 
als axialer Kanal ausgebildet, der rechtwinklig in den 
ersten Anschluss 4 und dessen Aufnahme 28 über-
geht.

[0025] Bei den Ausführungsbeispielen gemäß 
Fig. 4 und Fig. 5 besteht der Verbinderkörper 2 aus 
ursprünglich mehreren (mindestens zwei) Teilen, die 
insbesondere stoffschlüssig zusammengefügt sind. 
So besteht der Verbinderkörper 2 aus einem äußeren 
Verbindergehäuse 34 und (mindestens) einem Ein-
satzteil 36 (Fig. 4) oder (mindestens) zwei Einsatztei-
len 36, 38 (Fig. 5). Das/jedes Einsatzteil 36, 38 ist zu-
mindest bereichsweise mit dem Verbindergehäuse 
34 stoffschlüssig verbunden. Bevorzugt bildet das 
erste Einsatzteil 36 den ersten Anschluss 4 und ist 
derart in das Verbindergehäuse 34 eingesetzt, dass 
es umfangsgemäß von einem Ringraum 40 um-
schlossen ist. In diesen Ringraum 40 mündet der 
zweite Anschluss 6, wobei der Ringraum 40 über Ka-
näle 42 mit mehreren, den äußeren Durchlass 26 bil-
denden Kanälen verbunden ist. Dabei sind die Kanä-
le 42 bzw. der äußere Durchlass 26 Bestandteile des 
in diesem Bereich einstückig geformten Verbinderge-
häuses 34 (Fig. 4) oder des zweiten Einsatzteils 38
(Fig. 5). Das erste Einsatzteil 36 kann axial, d. h. in 
Richtung der Anschlussachse 4a, eingesteckt und 
dann stoffschlüssig, insbesondere durch Laser-
schweißen in einem Umfangsbereich 44 dicht mit 
dem Verbindergehäuse 34 verbunden werden. Dies 
gilt auch für die Ausführung nach Fig. 5, wobei aber 
auch das zweite Einsatzteil 38 axial in das Verbinder-
gehäuse 34 eingesteckt werden kann. Die beiden 
Einsatzteile 36, 38 werden dabei zusammengesteckt 
und in diesem Bereich 46 entweder ebenfalls stoff-
schlüssig, insbesondere durch Laserschweißen, 
oder über eine Dichtung (O-Ring) verbunden. Der 
zweite Anschluss 6 bzw. dessen Aufnahmeteil mit der 
Aufnahme 28 ist vorzugsweise einstückig mit dem 
Verbindergehäuse 34 geformt.

[0026] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten 
und beschriebenen Ausführungsbeispiele be-
schränkt, sondern umfasst auch alle im Sinne der Er-
findung gleichwirkenden Ausführungen. Ferner ist 
die Erfindung bislang auch noch nicht auf die im je-
weiligen unabhängigen Anspruch definierte Merk-
malskombination beschränkt, sondern kann auch 
durch jede beliebige andere Kombination von be-
stimmten Merkmalen aller insgesamt offenbarten 
Einzelmerkmalen definiert sein. Dies bedeutet, dass 

grundsätzlich praktisch jedes Einzelmerkmal des je-
weiligen unabhängigen Anspruchs weggelassen 
bzw. durch mindestens ein an anderer Stelle der An-
meldung offenbartes Einzelmerkmal ersetzt werden 
kann. Insofern sind die Ansprüche lediglich als ein 
erster Formulierungsversuch für eine Erfindung zu 
verstehen.
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Schutzansprüche

1.  Leitungsverbinder (1) mit zwei voneinander 
getrennten Strömungswegen für zwei fluidische Me-
dien, und zwar einerseits für ein Funktionsmedium, 
insbesondere für eine Harnstoff-Wasser-Lösung in 
einem SCR-Katalysator-System eines Kraftfahrzeu-
ges, und andererseits für ein Temperiermedium zum 
Temperieren des Funktionsmediums, gekennzeich-
net durch einen Verbinderkörper (2) mit mindestens 
drei Leitungsanschlüssen, und zwar zumindest ei-
nem ersten Anschluss (4) für eine das Funktionsme-
dium führende erste Leitung, einem zweiten An-
schluss (6) für eine das Temperiermedium führende 
zweite Leitung sowie einem dritten, als Doppelan-
schluss ausgebildeten Anschluss (8) für eine aus ei-
ner inneren Leitung (12) und einer diese im Wesent-
lichen koaxial umschließenden äußeren Leitung (14) 
bestehende Doppel-Leitung (10), wozu der dritte An-
schluss (8) ein inneres Anschlusselement (16) mit ei-
nem inneren Durchlass (24) sowie ein äußeres An-
schlusselement (18) mit einem äußeren Durchlass 
(26) aufweist, und wobei der Verbinderkörper (2) in 
seinem Inneren derart ausgebildet ist, dass der erste 
und zweite Anschluss (4, 6) getrennt voneinander in 
den inneren bzw. äußeren Durchlass (24, 26) des 
dritten Anschlusses (8) übergehen.

2.  Leitungsverbinder nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass der dritte Anschluss (8) als ins-
besondere koaxialer Doppelstutzen mit einem inne-
ren Stutzen (16) und einem äußeren Stutzen (18) 
ausgebildet ist, wobei sich der innere Stutzen (16) 
vorzugsweise axial über den äußeren Stutzen (18) 
mit einem bestimmten Überstand (X) hinaus er-
streckt.

3.  Leitungsverbinder nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der innere Stutzen (16) mit ei-
ner Aufnahme (20) zum Einstecken der inneren Lei-
tung (12) ausgebildet ist, wobei die Leitung (12) vor-
zugsweise stoffschlüssig, insbesondere durch Laser-
schweißen, befestigbar ist, wozu bevorzugt der inne-
re Stutzen (16) zumindest im Bereich der Aufnahme 
(20) aus einem lasertransparenten Material besteht.

4.  Leitungsverbinder nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der äußere Stutzen (18) 
mit einem äußeren Dornprofil (22) zum Aufstecken 
der äußeren Leitung (14) ausgebildet ist.

5.  Leitungsverbinder nach einem der Ansprüche 
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der erste An-
schluss (4) und/oder der zweite Anschluss (6) als 
Stecksystem zum schnellen und lösbaren Steckan-
schluss der jeweiligen Leitung ausgebildet sind/ist.

6.  Leitungsverbinder nach einem der Ansprüche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbinder-
körper (2) als ein im Wesentlichen einstückiges 

Formteil ausgebildet ist.

7.  Leitungsverbinder nach einem der Ansprüche 
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Verbinder-
körper (2) aus mehreren zusammengefügten Teilen 
besteht, und zwar insbesondere aus einem Verbin-
dergehäuse (34) und zumindest einem Einsatzteil 
(36, 38).

8.  Leitungsverbinder nach Anspruch 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass zwei Einsatzteile (36, 38) zu-
mindest bereichsweise mit dem Verbindergehäuse 
(34) sowie bevorzugt auch bereichsweise miteinan-
der unter umfangsgemäßer Abdichtung verbunden 
sind.

9.  Leitungssatz, bestehend aus einem Leitungs-
verbinder (1) nach einem der vorhergehenden An-
sprüche und mindestens einer angeschlossenen Lei-
tung für ein fluidisches Medium.

10.  Leitungssatz nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an dem als Doppelstutzen aus-
gebildeten dritten Anschluss (8) des Leitungsverbin-
ders (1) eine aus zwei insbesondere koaxialen Lei-
tungen (12, 14) bestehende Doppel-Leitung (10) an-
geschlossen ist.

11.  Leitungssatz nach Anspruch 9 oder 10, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem ersten An-
schluss (4) des Leitungsverbinders (1) eine das zu 
temperierende Funktionsmedium führende Leitung 
angeschlossen oder anschließbar ist, während an 
dem zweiten Anschluss (6) eine das Temperiermedi-
um führende Leitung angeschlossen oder anschließ-
bar ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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